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RS OGH 1987/9/1 5Ob347/87
(5Ob348/87 - 5Ob351/87, 5N316/87 -

5N320/87)
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.09.1987

Norm

JN §22

Rechtssatz

Wurde ein Ablehnungsantrag rechtskräftig abgewiesen, kann auf die Ablehnungsgründe allein, die diesem Antrag

zugrunde lagen, ein neuer Ablehnungsantrag nicht mit Erfolg gestützt werden.
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